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Gemeindeamt Piesendorf
Bezirk Zell am See

5721 Piesendorf, Dorfstraße 15
Tel.: 06549/7231
Fax: 06549/7231 -31
E-Mail:	  gemeinde@piesendorf.
salzburg.at
DVR 0059056

ANMELDUNG BRAUCHTUMSFEUER

FEUERLÖSCHERÜBERPRÜFUNG

WESPENBESEITIGUNG

Die Meldung ist spätestens einen Tag vor dem Abbrennen unter Anhang eines Lageplanes (SAGIS) 
per E-Mail an lawz@lfv-sbg.at in Kopie an: ff-piesendorf@lfv-sbg.at zu senden.

Das Verbrennen im Freien ist grundsätzlich verboten (Bundesluftreinhaltegesetz).
Erlaubt sind nur wenige Ausnahmen, wie Grillfeuer (nur mit trockenem, unbehandeltem Holz oder Holzkohle) und 

Brauchtumsfeuer – ausschließlich zu folgenden Anlässen: Ostern, Sommer- und Wintersonnenwende, Johannisfeuer;
! ! ! ! Das Abbrennen von Raumhaufen ist ganzjährig verboten ! ! ! !

Es gibt keine Ausnahmen. Verstöße werden als Verwaltungsübertretung geahndet! 

Name und Handynummer
des für die Sicherheitsvorkehrungen Zuständigen und 
Verantwortlichen vor Ort

Zeitraum des Abbrennens

Abbrennort mit Adresse

Katastralgemeinde und Grundstücksnummer

nächstgelegenes Objekt, sonstige Info

Datum Beginn Ende

Freitag, den 12. Juni 2026 in der Zeit von 8.00 bis 14.00 Uhr
im Feuerwehrhaus – Florianistraße 1

Feuerlöscher müssen laut Gesetz alle 2 Jahre von einem Sachkundigen für Feuerlöscher geprüft werden. 
Die Kosten für die Prüfung eines Löschgerätes durch die Fa. Florian Feuerschutz betragen EUR 12,--. 

Es können auch Feuerlöscher, Löschdecken und Brandmelder erworben werden.

Die Feuerwehr hilft bei der Entfernung von Wespennestern nur dann, wenn eine unmittelbare Gefahr für Personen 
besteht (z. B. bei Nestern im Wohnbereich oder bei Allergikern). Besteht keine akute Gefahr, wenden Sie sich bitte an 
eine konzessionierte Fachfirma. Das Einschreiten der Feuerwehr ist kostenpflichtig. Die Verrechnung erfolgt je nach 

Aufwand, Mindestkosten: EUR 40,–
Kontakt:      OBM Erler Hans Peter       0664/3837260               OFM Schratl Thomas  0664/3965015


